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RS OGH 1981/12/18 6Ob648/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1981

Norm

WGG 1979 §20 Abs2

Rechtssatz

Die Au2ösung des Nutzungsvertrages im Sinne des § 20 Abs 2 WGG unter Berufung auf einen wichtigen Grund im

Sinne des § 19 MG ist zwingendes Recht. Denn nach dem Normzweck sollte der Nutzungsberechtigte in derselben

Weise geschützt werden wie ein Mieter durch das MG. Aus dem späteren Inkrafttreten des § 21 WGG kann daher nicht

der Schluß gezogen werden, daß bis zu diesem Zeitpunkt die Bestimmungen des § 20 WGG nicht zwingender Natur

gewesen wären (so schon 4 Ob 539/81).
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